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Die Stadtschreiberin / Geschäftsführerin, 

gestützt auf Art. 20 Abs. 2 Verwaltungsorganisationsreglement1, 

beschliesst: 

1 Erlasssammlung 

− Die Walliseller Erlasssammlung (WES) ist das systematisch gesammelte Recht der Stadt Wallisellen gemäss 

§ 7 Abs. 2 Gemeindegesetz2 (GG). Es wird auf der Internetseite der Stadt gemäss § 2 in Verbindung mit 

§ 1 Abs. 1 Gemeindeverordnung3 (VGG) rechtsverbindlich veröffentlicht. 

− Mit Beschluss vom 20. Juni 2023 hat der Stadtrat beschlossen4, dass Erlasse von der oder dem Verantwort-

lichen Stadtratskanzlei redaktionell zu bereinigen sind. Die Bereichsleitung Kommunikation überführt sie 

danach ins definitive Layout. Die Visumsberechtigten signieren die Erlasse danach mittels qualifizierter 

elektronischer Unterschrift. 

− Die Veröffentlichung in der Erlasssammlung erfolgt ab Publikation der Erlass-Beschlüsse der rechtsetzungs-

befugten Organe der Stadt im amtlichen Publikationsorgan gemäss § 7 Abs. 1 GG2 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungsrechtspflegegesetz5 (VRG). 

− Die Publikation erfolgt mittels Verweispublikation gemäss § 10 Abs. 5 VRG5. 

− Die Unveränderbarkeit der elektronisch vorgenommenen Veröffentlichungen der Erlasse in der Rechts-

sammlung wird – seit August 2025 – durch die am Ende des Erlasses applizierte QES und – wie seit 2024 

praktiziert – durch anschliessende Versiegelung der Erlasse im PDF-A-Format gewährleistet. 

2 Ort der Veröffentlichung 

− Die WES ist integriert in die Internetseite der Stadt im Menu unter: www.wallisellen.ch/rechtssammlung 

(Politik & Verwaltung > Verwaltung > Rechtssammlung). 

− Im Weiteren findet sich auf den Internetseiten der Abteilungen jeweils bei der Einstiegsseite unten im 

grauen Feld die Rubrik «Gesetzessammlung». Dort angezeigt werden jedoch nur diejenigen Dokumente der 

Sammlung, die thematisch der/den betreffenden Abteilung/en zugeordnet sind. 

3 Gegenstände 

− In der Erlasssammlung sind alle städtischen Erlasse und rechtsetzende Verträge im PDF-Format mit je einer 

eigenen, vierstelligen Registernummer enthalten. 

− In der Erlasssammlung nicht enthalten sind Weisungen, Merkblätter, Handbücher, Allgemeinverfügungen 

u.a. (sog. «Verwaltungsverordnungen» oder «Interne Weisungen»). Sie werden grundsätzlich separat im 

Intranet gefasst. 

− Verwaltungsverordnungen mit «Aussenwirkung» (z.B. Benutzungsreglemente mietbarer Objekte, Grabmal-

vorschiften u.a.) werden unter der Rubrik «Merkblätter» auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Un-

ter der Rubrik Merkblätter dürfen keine Erlasse geführt werden. 

  

http://www.wallisellen.ch/rechtssammlung
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4 Gliederung 

− Die Sammlung ist sachlich in neun Hauptregistern geordnet. Die Registereinteilung orientiert sich analog 

zur Registernummerierung der kantonalen Loseblattsammlung (LS) und zur systematischen Sammlung des 

Landesrechts (SR). Schulerlasse finden sich z.B. im Hauptregister 4. 

− Bei der Einstiegsseite der Rechtssammlung auf der Internetseite der Stadt sind alle Erlasse geordnet nach 

der Registernummer («Nummer»), Angabe des Erlass-«Titel» und mit dem Datum des Inkrafttretens 

(«Rechtsgültigkeit») bezeichnet, auf mehreren Seiten (« 1 2 3 4») vermerkt: 

                     

− Darüber findet sich eine Suchmaske, insbesondere mit einer Volltextsuche, die sich auch auf Begriffe inner-

halb der PDF-Dokumente bezieht. Da alle Dokumente verstichwortet sind, sollten die einschlägigen Doku-

mente auch über die Suche auffindbar sein (vgl. z.B. die Suchtreffer mit den Stichworten «Grüngut» oder 

«Sozialbehörde»). 

− Die «Titel» der Dokumente können angeklickt werden, sodann sich neben dem Download für das PDF wei-

tere Informationen finden. 

5 Darstellung der Erlasse 

− Einheitlich findet sich bei jedem Erlass unterhalb des Titels ein «Ingress», der Auskunft darüber gibt, wel-

ches Organ gestützt worauf den Erlass beschlossen hat. 

− Erlasse sind dort mit Endnoten ergänzt, wo insbesondere mittels Aussenverweisungen auf andere Erlasse 

von Bund, Kanton und Stadt Bezug genommen wird. Ebenso mit Endnoten vermerkt sind Änderungen des 

Erlass und deren Inkraftsetzung mit Angabe der betreffenden Beschlüsse. 

− Rechtsetzende Verträge werden bei Totalrevisionen oder Neuerlass im Grund-Layout der Stadt Wallisellen 

erfasst und formatiert. Die Logos der beteiligten Vertragsparteien sind auf einem eigenen Titelblatt auf-

nehmbar. Das definitive Layout wird entsprechend angepasst. 

6 Neuerlasse und Teil- oder Totalrevisionen geltender Erlasse 

− Für Neuerlasse sowie Teil- und Totalrevisionen geltender Erlasse ist von den redaktionell bereinigten Word-

Vorlagen der in der Sammlung veröffentlichten PDF-Dokumente auszugehen (für neue Erlasse von den be-

treffenden Format-Vorlagen). Diese Word-Vorlagen sind im Bedarfsfall von der sachzuständigen Abteilung 

von der Stadtratskanzlei zu beziehen. Es dürfen keine eigenen Vorlagen verwendet werden. 

7 Verbindlichkeit 

− Die Interne Weisung betreffend Erlasssammlung ist behörden- und verwaltungsverbindlich. 

 

  

Barbara Roulet 

Stadtschreiberin / Geschäftsführerin 

  

  

 

Geht zur Kenntnis an: 

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Kenntnis 

  

https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung.html#zhlex_ls
https://www.fedlex.admin.ch/de/cc/internal-law/1
https://www.fedlex.admin.ch/de/cc/internal-law/1
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Stadtratsmitglieder 

Schulpflege 

Mitglieder Geschäftsleitung, insbesondere zur Orientierung der Bereichsleitenden der Abteilung 

Verantwortlicher Stadtratskanzlei 

 
  

 
1 WES 123.0. 
2 LS 131.1. 
3 LS 131.11. 
4 SRB 2023-179. 
5 LS 175.2. 

https://www.wallisellen.ch/_rte/information/1963570
https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/OpenAttachment?Open&docid=E015A210ED59771EC12588C30031E1C0&file=131.1_20.4.15_118.pdf
https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/OpenAttachment?Open&docid=104EACD51FACEC62C1258CD1001A36E8&file=131.11_29.6.16_130.pdf
kalcmiaxioma://c43e77e272d14506b097af3030e7c8fc/?tenant=CMIAXIOMA
https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/OpenAttachment?Open&docid=C3070F9958425745C1258C670026BBEB&file=175.2_24.5.59_129.pdf
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